
LABORPRÄANALYTIK

Anleitung zur Gewinnung einer Haarprobe zur Abstinenzkontrolle,  
für die Alkohol-, Drogen- und Medikamentenanalytik

Gewinnung einer Haarprobe
 

Zur Gewinnung einer Haarprobe 
werden jeweils links und rechts am 
Hinterkopf (Hinterhaupthöcker) 
mindestens zwei Haarsträhnen von 
der Stärke eines Bleistiftes mit 
einem Faden fixiert.

1

2
Die gebündelten Haarsträhnen  
werden unmittelbar über der Kopf-
haut am Hinterkopf abgeschnitten.

3
Die beiden jeweils mit Bindfäden 
zusammengebundenen Haarproben 
(A+B) müssen trocken und vor Licht 
geschützt versendet werden. Hierzu 
werden die Haarproben mittels  
Tesafilm über die freien Enden der 
Bindfäden auf dem Protokollbogen 
fixiert. Der Protokollbogen wird 
danach auf DIN A5 gefaltet.

6
Der Proband ist ausführlich zu 
befragen über den Konsum von
■	 Drogen/Medikamenten etc.
■	 Ethanolhaltige Lebensmittel und 

Medikamente etc.
■	 Hanf- und Mohnprodukte

5
Der Probennehmer muss sicher-
stellen, dass bei der Probennahme 
keine Kontamination der Haarpro-
ben mit Suchtstoffen erfolgen kann.

4
Das Untersuchungsmaterial wird 
in den ebenfalls vom Labor zur 
Verfügung ge stellten Versandkarton 
gelegt. Der Proband selbst darf nicht 
mehr mit der Probe in Berührung 
kommen.
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Aufklärung des Probanden
Der Proband ist darüber aufzuklären, dass er im Be-
gutachtungszeitraum Orte, an denen ein Passivkon-
sum von z. B. THC, Cocain möglich scheint, meiden 
muss. Die Angaben werden auf dem Protokollbogen 
dokumentiert.

Bei der Haarprobennahme ist der Proband insbeson-
dere darüber aufzuklären, dass über den zu belegen-
den Abstinenzzeitraum hinaus Abstinenz vorgelegen 
haben muss. Dies ist begründet durch die Tatsache, 
dass bis zu 20 % des Kopfhaares im kopfhautnahen 
Haarabschnitt älter sein können. Außerdem kann es 
zur verzögerten („nachträglichen“) Einlagerung von 
Sub stanzen aus Körperdepots in der Abstinenzphase 
kommen. Aus diesen Gründen ist ein Sicherheitszu-
schlag von 3 Monaten zusätzlicher Abstinenz zu emp-
fehlen. Abweichende Aufträge des Patienten werden 
mit der Anamnese dokumentiert (Protokollbogen).

Bestimmung des Abstinenzzeitraumes
Der Proband muss dem Labor mitteilen, welcher Ab-
stinenzzeitraum ihm von der Führerschein- bzw. MPU-
Stelle vorgegeben wurde (z. B. 3 Monate = 3 cm Haar, 
6 Monate = 6 cm Haar). Für die Analyse auf EtG sind 
maximal 3 cm und für die Analyse auf Drogen maxi-
mal 6 cm zugelassen. 

Die Identität des Probanden ist zu überprüfen und zu 
dokumentieren (gültiger Personalausweis, Lichtbild-
vergleich, Unterschrift). Die Ausweisnummer ist im 

Protokollbogen einzutragen. Bei der Abnahme der 
Haarprobe ist durch eine strikte räumliche Trennung 
(z. B. andere Proben) eine Kontamination auszuschlie-
ßen. Die Verantwortung für die korrekte Durchführung 
der Abstinenzkontrolle, einschließlich des abschlie-
ßenden Analyseberichtes, obliegt dem hierfür autori-
sierten Arzt (z. B. Verkehrsmediziner, Arzt des Gesund-
heitsamtes etc.).

Haarproben sollten vom Hinterhaupthöcker in geeig-
neter Menge (zwei bleistiftdicke Haarsträhnen) an der 
Kopfhaut gewonnen werden. Diese werden direkt am 
Hinterhaupthöcker abgeschnitten. So ist die Sicherstel-
lung einer Rückstellprobe gewährleistet (B-Probe). Die 
gewonnenen Haarsträhnen sind vor dem Abschneiden 
mit einem Bindfaden zu verknoten, um ein Verschie-
ben der Haare zu verhindern. 

Neben der Haarfarbe und Haarlänge muss festge-
halten werden, ob die Haare coloriert sind. Die Ein-
lagerung von Drogen in die Haare kann durch den 
Colorationsprozess beeinflusst werden. Ein Abstinenz-
nachweis ist über die Haare dann nicht mehr möglich. 

Labordiagnostik
Bei forensischen Untersuchungen ist die Akkreditie-
rung nach DIN EN ISO/IEC 17025 erforderlich. Unsere 
Standorte in Dessau, Ludwigsburg und Mönchenglad-
bach verfügen über diese Akkreditierung. Darüber  
hinaus kann bei weiteren Laboren unserer Gruppe die 
Probe vor Ort genommen werden.
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Ihr Ansprechpartner:
E-Mail: forensik@labor-stein.de
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